
900/2021  Seite 1 von 1 

S i t z u n g s v o r l a g e  
 

Drucksache Nr. 900/2021  Teningen, den 2. Dezember 2021 
 

 
Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt) 

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Gemeinderat (öffentlich) 22.02.2022 Kenntnisnahme 

 
 

 

 
Betreff: 

 

Information zum flächendeckenden Glasfaserausbau (FTTH)  in Teningen 
 

 
Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht: 
 

Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Erläuterung: 

 

Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH und Deutsche Glasfaser Business GmbH 
(nachfolgend als „Deutsche Glasfaser“ bezeichnet) beabsichtigt den nahezu 
flächendeckenden Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur in der Ausbauvariante „Fibre to the 

Home (FttH)“ auf dem Gebiet der Gemeinde Teningen. 
Diesbezüglich ist beabsichtigt einen Kooperationsvertrag zwischen der Deutschen 

Glasfaser und der Gemeinde Teningen abzuschließen.  
Grundsätzliche Voraussetzung für den Ausbau des Glasfasernetzes ist für Deutsche 
Glasfaser neben dem Abschluss des Kooperationsvertrages auch der Abschluss einer 

ausreichenden Anzahl an Verträgen über Glasfaserprodukte zwischen Dienstanbietern 
und Privat- und/oder Geschäftskunden im jeweiligen Ausbaugebiet während einer 

Nachfragebündelung. Die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus muss für Deutsche Glasfaser 
gewährleistet sein. Nach der Nachfragebündelung beurteilt Deutsche Glasfaser die 
Wirtschaftlichkeit des Ausbaus und entscheidet dann, ob und in welchem Umfang sie den 

Ausbau im Ausbaugebiet tatsächlich vornimmt. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Für die Gemeinde entstehen durch die Ausbaumaßnahme keine Kosten. 
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